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Veranlasste Leistungen 

Ernährungstherapie für Patienten mit seltenen 
angeborenen Stoffwechselerkrankungen und 
Mukoviszidose künftig verordnungsfähig 
Berlin, 16. März 2017 – Für Patientinnen und Patienten mit seltenen an-
geborenen Stoffwechselerkrankungen und Mukoviszidose hat der  
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die Möglichkeit geschaffen, 
eine Ernährungstherapie zulasten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung in Anspruch zu nehmen. Voraussetzung dafür ist eine entspre-
chende ärztliche Verordnung. Diese Neuerung in seiner Heilmittel-Richt-
linie beschloss der G-BA am Donnerstag in Berlin.  

„Mukoviszidose und bestimmte Stoffwechselerkrankungen machen in 
der Regel eine lebenslange Begleitung mit Ernährungstherapie erforder-
lich. Betroffenen Patienten steht diese künftig als medizinische Maß-
nahme zur Verfügung, die allerdings nur von besonders qualifizierten 
Ärzten mit umfangreichen Erfahrungen bei der Behandlung dieser Pati-
enten verordnet werden darf“, sagte Prof. Josef Hecken, unparteiischer 
Vorsitzender des G-BA. „Nun sind die Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, dass Ernährungstherapie neben einer Versorgung in spezialisierten 
Einrichtungen und Schwerpunktpraxen auch in Wohnortnähe in An-
spruch genommen werden kann. Wir werden diese Neuregelung nach 
drei Jahren evaluieren, um Aufschluss über den Umsetzungsstand zu 
bekommen und möglicherweise erforderliche Änderungen der Richtlinie 
prüfen zu können.“ 

Die Ernährungstherapie hat bei seltenen angeborenen Stoffwechseler-
krankungen und Mukoviszidose das Ziel, Fehlernährung, Mangelversor-
gung und Stoffwechselentgleisungen zu verhindern, abzumildern und zu 
behandeln, um so schwere geistige und körperliche Behinderungen der 
Patienten zu vermeiden. Eine solche Therapie, die laut Beschluss des 
G-BA von Fachkräften mit einem anerkannten Berufs- oder Studienab-
schluss im Bereich Ernährung wie Diätassistenten, Ökotrophologen und 
Ernährungswissenschaftler durchgeführt werden kann, beinhaltet im 
Wesentlichen diese Elemente und Schritte: 

Vor Aufnahme einer Ernährungstherapie erfolgt eine Anamnese durch 
die Therapeuten und die Festlegung der individuellen Therapieziele, die 
im Laufe der Behandlung regelmäßig überprüft werden müssen. Die Pa-
tienten sollen durch entsprechende fachliche Beratung in die Lage ver-
setzt werden, zu bevorzugende oder zu meidende Inhaltsstoffe von Le-
bensmitteln zu kennen und auswählen zu können. Zudem ist die konti-
nuierliche Bewertung der Ernährungssituation und die Anleitung zur 
selbstständigen Auswertung von Ernährungsprotokollen im Abgleich mit 
den ärztlich verordneten Vorgaben des Ernährungsplans sowie die Si-
cherstellung der Versorgung mit essentiellen Nährstoffen über beson-
dere diätetische Lebensmittel verbindlicher Teil der Ernährungstherapie. 
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Der Beschluss des G-BA wird dem Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) zur Prüfung vorgelegt und tritt nach Nichtbeanstandung und Ver-
öffentlichung im Bundesanzeiger am 1. Januar 2018 Kraft. 
 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die 
medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der 
Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmana-
gements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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